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Amtliches

Verkündigungsblatt
_ für den Amtsbezirk Dnrlach ._Nr . 16. Montag , den 19. März 1917.

Bekanntmachungen .
Bekanntmachung

Nr . SM/1 . 17. 2 . L . lila ,
betreffend Bestandserhebung nud Beschlagnahme von
Sorkholz, Korkabfällen «nd den daraus hergeftellten

Halb- und Ferrigfabrikate» .
Vom 1 . März 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen
des Königlichen Kriegsministcriums hiermit zur allge¬meinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß , so¬weit nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen verwirkt sind , jede Zuwiderhandlung gegen die
Beschlagnahmevorschriften nach 8 6 * der Bekannt¬
machung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom
21 . Juni ISIS (Reichs -Gesetzbl. S . 357) in Verbindungmit den Ergänzungsbekanntmachungen vom 9. Oktober
1915 und vom 25. November 1915 ( Reichs-Gesetzbl. S . 645
und 778 ) und vom 14. September 1916 (Reichs - Gesetzbl.S . 1919) und jede Zuwiderhandlung gegen die Melde¬
pflicht nach 8 5 ° der Bekanntmachungen über Vorrats -
elhebungen vom 2. Februar 1915, 3. September 1916 und
21 . Oktober 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 54, 549 und 684)
bestraft wird . Auch kann der Betrieb des Hanüels-
gewerbes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung
unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23. Septem¬ber 1615 ( ReichS-Gesetzbl. S . 693) untersagt werden
8 I . Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen:
u ) Korkholz ( Rinde des Korkholzes ) , Zierkorkholzund Korkbrocken,
K) Korkabfälle , Korkschrot, Korkmehl , sowie alle

sonstigen bei der Korkverwertung sich ergebenden
Korkrückstünöe,

e) neue und gebrauchte Korkstopfen (Pfropfen ) ,Korkspunde und Korkscheiben,
ü ) neue und gebrauchte Korkringe und Korkfender,
«) alle übrigen vorstehend nicht genannten Fabri¬kate aus Kork ( auch gebrauchte ) , soweit in ihnen

Ser Kork in unverändertem Zustande enthaltenund nicht mit anderen Stoffen fest verbunden ist
ialso z . B . nicht Korksteine , Linoleum, Jsolier -
mittel usw .) .

8 2. Beschlagnahme .
Alle im 8 1 aufgeführten Gegenstände werden hier¬mit beschlagnahmt .
' Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld¬strafe bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach all¬gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind , be¬straft :
1 . . . . .
2, wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand bei-

seiteschafft , beschädigt oder zerstört, verwendet, ver¬kauft oder kauft oder ein anderes Veräußerungs»oder Erwerbsgefchäft über ihn abschlietzt ;3 , wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegen¬stände zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zu¬widerhandelt :
4 , wer den nach 8 5 erlassenen AusführungSbeftinnnun -

gen zuwiderhandelt.
° Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund die¬

ser Verordnung verpflichtet ist , nicht in der gesetzten Fristerteilt oder wissentlich unrichtige oder unvollständige An¬
gaben macht , wird mit Gefängnis,bis zu sechs Monaten odermit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft, auch kön¬nen Vorräte , die verschwiegen sind , im Urteil für dem Staat
verfallen erklärt werden. Ebenso wird bestraft, wer vorsätz¬
lich die vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten oder zuführen unterläßt. Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er
«uf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist , nicht in der
gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvollständige An¬
gaben macht , wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark
»der im Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Mo-
rmten bestraft. Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig die vor¬
geschriebenen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unter¬
läßt .

8 3. Wirkung der Beschlagnahme .
Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vor¬nahme von Veränderungen au den von ihr berührten

Gegenständen verboten ist und rechtsgeschäftlickc Ver¬fügungen über diese nichtig sind , soweit sie nicht aufGrund der nachstehenden Anordnungen ( 8,8 4 und 51 er¬laubt werden. Den rechtsgeschäftlichen Verfügungenstehen Verfügungen gleich , die im Wege der Zwangsvoll¬streckung oder Arrestvollzichung erfolgen.
Trotz der Beschlagnahme sind alle Veränderungenund Verfügungen zulässig, die mit Zustimmung des

Königlich Preußischen KriegsministerinmS erfolgen.
8 4 . Berarbeitnugs - und Vcrwerrdnngserlaubuis .
Trotz der Beschlagnahme ist die weitere Verarbei¬

tung von Korkholz und Korkabfällen der im 8 1a und l>aufgeführten Gegenstände zur Erfüllung von Aufträgender Heeres- oder Marineverwaltung zulässig .Ebenso ist trotz der Beschlagnahme die Verwendungder im 8 1 c und 6 genannten Gegenstände zu ihrem be -
stiinmungsgeiüäßen Zweck im Rahmen einer ordnungs¬mäßigen Wirtschaft erlaubt .

8 5 . Veräußeruugserlaubuis .
Trotz der Beschlagnahme dürfen von den im 8 Iobis 6 aufgeführten Gegenständen monatlich bis zu 19

v . H. des bei Inkrafttreten der Bekanntmachung vor¬handenen Vorrats veräußert werden.
8 6 . Meldepflicht , Meldestelle und Meldefrist.

Die von der Bekanntmachung betroffenen Gegen¬
stände unterliegen einer Meldepflicht . Für die Melde¬
pflicht ist der am 1 . März 1917 tatsächlich vorharftiLllL.Bestand an melöepflichtigen Gegenständen maßgebend.Die Meldungen sind an die Kriegswirtschafts-
Aktiengesellschaft, Berlin kV 59, Nürnbergerplatz 1 , post¬frei mit der Aufschrift „Bestanderhebung von Kerlholz ,usw.

" bis zum 10. März 1917 zu senden .
8 7 . Meldepflichtige Personen «sm.

Zur Meldung sind verpflichtet :
1 . alle natürlichen und juristischen Personen , die Ge¬

genstände der im 8 2 bezeichneten Art in Gewahr-
sam haben oder aus Anlaß ihres Handelsbetrie¬bes oder sonst des Erwerbes wegen kaufen oder
verkaufen,

2. landwirtschaftliche und gewerbliche Unternehmer ,in deren Betrieben solche Gegenstände erzeugtoder verarbeitet werden,
3. Kommunen, öffentlich- rechtliche Körperschaftenund Verbände.

8 8. Meldescheine.
Die Meldungen haben auf den vorgeschriebenen

amtlichen Meldescheinen zu erfolgen, aus denen sich der
Umfang der Meldungen im einzelnen ergibt. Die Fra¬
gen sind genau zu beantworten.

Die Anforderung der Meldescheine hat bei der
Kriegswirtschafts- Aktiengesellschaft zu erfolgen, sie findmit deutlicher Unterschrift und genauer Adresse zu ver¬
sehen. Der Meldeschein darf zu anderen Mitteilungenals zur Anmeldung der vorhandenen Bestünde und Be¬
antwortung der gestellten Fragen nicht verwandt werden.

Von der erstatteten Meldung ist eine zweite Aus¬
fertigung ( Abschrift, Durchschlag, Kopie ) von dem Mel¬
denden bei seinen Geschäftspapieren zurückzubehalten.

8 9. Lagerbuch nud Ansknnsterteilnng.
Jeder Meldepflichtige (88 6 und 7) hat ein Lager¬

buch zu führen , aus dem jede Aenöernng in den Vor¬
ratsmengen und ihre Verwendung ersichtlich sein muß.Soweit der Meldepflichtige bereits ein derartiges Lager-
buch führt , braucht ein besonderes Lagerbnch nicht ein¬
gerichtet zu werden.
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Beauftragten der Militär - oder Polizeibehörden istdie Prüfung des Lagerbuchcs sowie die Besichtigung derRäume zu gestatten , in denen meldcpflichttgc Gegen¬stände zu vermuten sind.

8 10. Änsnahme « .
Ausgenommen von den Anordnungen dieser ve-kanntmachung sind :
a) Borate an :
1. Korkholz (Rinde des KorkholzeS),Zierkorkholz und Korkbrocken unter 5» Kg,
2. Korkabfällen , Korkschrot , Kork¬

mehl , sowie allen sonstigen bei der
Korkverwertung sich ergebenden
Korkrückständen „ 50 kg,

3 . neuen Korkstopfen ( Pfropfen ) ,Korkspunden und Korkscheiben „ 25 kg,desgleichen gebrauchten „ SO Kg,
4. neuen Korkringen u. Korkfendern „ 25 Kg.

desgleichen gebrauchten „ 50 kg,
5. allen übrigen nicht genannten Fa -

brikaten aus Kork , soweit in ihnender Kork in unverändertem Zu¬stande enthalten und nicht mit
anderen Stoffen fest verbunden ist,und zwar neuen „ Ri Kg,
desgleichen gebrauchten „ 80 Kg ;

d) alle Bestände an den im 8 1 genannten Gegen¬ständen , die sich im Besitz der Heeres - oder
Marineverwaltung befinden .

8 11 . Anfrage » und Anträge .
Alle auf diese Bekanntmachung bezüglichen An¬fragen und Anträge sind an das Preußische Kriegsmini¬sterium , Abteilung Z, K . , Wilhelmstraße 48, zu richten .

8 12. Inkrafttreten der Bekanntmachung.
Die Bekanntmachung tritt mit dem 1 . März 1917in Kraft .
Karlsruhe , Len 1 . März 1017 .
Der stellvertretende Kommandierende General :

Jsbert , Generalleutnant .

Nachtrags -Bekanntmachung
Nr . VV. dl . 1111/12 . 16 . K . R . A.

zu der Bekanntmachung Nr . V^ . dt. 57 4 . 16. S N A.vom 31. Mai 1916, betreffend Bestandserhebung von
tierischen und pflanzlichen Spinnstoffen (Wolle , Baum¬
wolle , Flachs, Ramie , Hanf , Inte , Seide ) und daraus
hergestellten Garnen und Seilfäden . Vom i . März 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit aufGrund des Gesetzes über Len Belagerungszustand vom4. Juni 1851 in Verbindung mit dem Gesetz vom 11 . De¬zember 1015 ( Reichs -Gesetzbl. S . 813 ) — in Bayern aufGrund des Gesetzes über den Kriegszustand vom 5. No¬vember 1912 in Verbindung mit dem Gesetz vom 4 . De¬
zember 1015 und der Königlichen Verordnung vom 31 .Juli 1914, den Ueberaang der vollziehenden Gewalt be¬treffend — mit dem Bemerken zur allgemeinen Kennt¬nis gebracht , daß jede Zuwiderhandlung , auch verspäteteoder unvollständige Meldung nach der Bekanntmachungüber Vorratserhebungen vom 2. Februar 1915 ( Reichs-
Gesetzbl. S . 54) in Verbindung mit den Erwetterungs -
bekanntmachungen vom 8 . September 1915 ( Reichs-Ge¬
setzbl . S . 549) und vom 21 . Oktober 1915 (Reichs -Gesetzbl.5 . 684 ) bestraft wird , soweit nicht nach den allaemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind. Auch kann- er Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Bekannt¬
machung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom
Handel vom 28. September 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 603)untersagt werden .

Artikel I.
8 2 Gruppe 3 ,4 der Bekanntmachung dV . dl . 57/4 . 16.K . R . N . vom 31 . Mai 1916 erhält folgende Fassung :

„Bastfaserrohstoffe , geknickt , geschwungen , gebro¬
chen, gehechelt und als Werg oder als beschlag¬nahmter Abfall ".

Artikel lk.
In 8 2 zu a) und l>) fallen in Absatz 3 die Worte :
„und ungeschnittenes Bastfaserstroh auf dem Felde "

und in Absatz 6 die Worte :
„und für Bastfaserstroh "

fort .
Artikel III .

8 2 zu a) und lr) Absatz 4 wird aufgehoben .
Artikel IV.

Alle auf 8 2 Gruppe 4 bezüglichen Anordnungen der
Bekanntmachung W . dl . 57/4 . 16. K . R . A . sind durch 8 14
der Bekanntmachung Nr . IV. 100/1 . 17. K .R .A ., be¬
treffend Beschlagnahme und Bestandserhebung von
rohen Seiden und TeiöcnaSsällen aller Art , aufgehoben.

Artikel V .
In 8 2 zu a ) und '») , letzter Absatz, werben Ziffer 1

und 2 aufgehoben.
Es sind in Zukunft auch im Stuhl liegende Ketten ,sowie der Schutz an Webstühlcn für das im Webprozeß

befindliche Stück der im Stuhl liegenden Kette zu melden .
Artikel VI .

In 8 2 zu a) und 5 ) , letzter Absatz , Ziffer 3 sowie in
8 7, Absatz 3 sind die Worte :

„Nähfäden , Nähzwirne , Maschincnzwirne und "
durch die Bekanntmachung VV . Kl. 500/12 . 16 . K. R . A . auf¬
gehoben.

Artikel VII .
Diese Bekanntmachung tritt am 1. März 1917 in

Kraft .
Karlsruhe , de« 1. März 1917.
Der stellvertretende k»« « a»dierende General -

Isb « rt , Generalleutnant .

(Nr. 5649 .) Bekanntmachung über Laatgnt von
Buchweizen und Hirse , Hülsrnsrüchten, Wirke«

und Luptneu .
Vom 6 . Januar 1917.

Auf Grund der 88 10,13 der Verordnung über Buch¬weizen und Hirse vom 29. Juni 1916 (Neichs -GesctzblatiS . 025) , des 8 lO der Verordnungen über Hülsensrüchi «vom 29. Juni und 14 . Dezember 1916 ( Reichs-Gesetzblat !Seite 848, 1360 ) und des 8 2 der Verordnung über Fut¬termittel vom 5. Oktober 1916 in der Fassung der Ver¬ordnung vom 14. Dezember 1918 ( Reichs-GesetzblatiSeite 1108, 1360 ) in Verbindung mit 8 1 der Bekannt¬machung über die Errichtung eines Kriegsernährungs -amts vom 22. Mai 1916 (Reichs -Gesetzblatt Seite 402>wird bestimmt :
8 l .

Buchweizen und Hirse , Erbsen , Bohnen und Linsenaller Art einschließlich Ackerbohnen und Peluschkenl -HLlsenfrüchte ) , Gemenge , in dem sich Hülsenfrüchte be¬finden , mit Ausnahme von Gemenge , in dem sich Haferbefindet , Wicken und Lupinen dürfen zu Saatzweckevnur abgesetzt rverden , wenn sie zu Saatzwecken frcige -geben sind. Die Freigabe erfolgt durch die Reichs-
bülfenfruchtstelle , G . m . b . H. in Berlin , für Wicken undLupinen durch die Bezugs -vereintgung der deutschenLandwirte , G . m . b . H. in Berlin .

8 2.
Der Handel mit Saatgut ( 8 1) ist, vorbehaltlich derVorschrift im 8 3, nur den von den Landeszentralbchör .den brzerchneten Saatstellen und den von diesen Stellen

zugelasienen Händlern gestattet .
Die Saatstellen , mit Ausnahme der Deutschen Land -

wtrtschaftsgescllschaft , können nach Maßgabe des Be¬dürfnisses die in ihrem Bezirk ansässigen Händler zumHandel mit Saatgut zulaffen . Ais Händler gelten auchGenossenschasten, Konsumvereine und dergleichen .Die Saatstcllen haben den Handel mit Saatgut zubeaufsichtigen . Die zugelasienen Händler haben überjeden An- und Verkauf von Saatgut orönungsmäßtgBücher zu führen und von jedem An - und Verkauf den
zuständigen Saatstellen unverzüglich Mitteilung zumachen. Die Zulassung kann an weitergehenbe Be¬
dingungen geknüpft werden . JnSbesorrdcre kann die zu-
lasiende Stelle sich die Beaufsichtigung der Geschäfts¬führung Vorbehalten und die Art der Buchführung hin¬
sichtlich des Handels mit Saatgut vorschreiben .Die Zulassung kann jederzeit zurückgenommenwerden . !
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8 3.
Erzeuger von Saatgut können von den Saatstellcn

ermächtigt werden , Saatgut unmittelbar an Verbrau¬
cher zur Aussaat abzusetzen. Die Ermächtigung kann
für den Einzelfall oder für bestimmte Mengen Saatguterteilt werden .

8 4.
Anerkanntes Saatgut darf von dem Erzeuger nur

an Saatstellen oder unmittelbar oder durch Vermittlung
landwirtschaftlicher Berufsvertretungen und Vereine
an Verbraucher abgesetzt werden . Zum unmittelbaren
ober mittelbaren Absatz an Verbraucher bedarf der Er¬
zeuger der Ermächtigung nach Z 3.

Als anerkanntes Saatgut gilt nur Saatgut , das
von anerkannten Saatgutwirtschaften zu Saatzwecken
gezogen ist . Als anerkannte Saatgutwirtschaftcn gelten
solche Wirtschaften , die in der Sondernummer des „ge¬
meinsamen Tarif - und Verkehrsanzeigers für den Gü¬ter - und Tierverkehr im Bereiche der Preuhisch -Hessi -
schen Staatseisenbahnverwaltung , der Militäretsen -
bahnen , der Mecklenburgischen und Oldenburg ! schen
Staatseisenbahven und der Norddeutschen Privateisen -
bahnen " vom 8 . September ISIS nebst Nachträgen . Er¬
gänzungen und Berichtigungen als für das betreffende
Saatgut anerkannt aufgeführt sind . Außerhalb des Gel¬
tungsbereichs des gemeinsamen Tarif - und Verkehrs -
anzeigers bestimmen die Landeszentralbehördcn . welcheBetriebe als anerkannte Saatgutwirtschaften gelten .Alle Lieferungen von anerkannten : Saatgut hat der
Veräußerer der für ihn zuständige !: Saatstelle unver¬
züglich unter Angabe ! es Empfängers sowie der Art
und . Menge des Saatguts anzuzeigen .

8 5.
Die Veräußerung , der Erwerb und die Lieferung

von Saatgut ist nur gegen Saatkarte erlaubt , mit Aus¬
nahme der Veräußerung und Lieferung an die Saat¬
stellen .

Die Saatkarte muß Art und Menge des Saatguts ,Namen . Wohnort und Bezirk des - um Erwerbe Be¬
rechtigten sowie den Ort , wohin geliefert werden soll ,und , wenn das Saatgut mit der Bahn befördert werden
soll, die Empfangsstation angeben, ' sie ist unter Be¬
nutzung eines Vordrucks nach untenstehenden Mustern
auszustellen .

Die Saatkarte wird auf Antrag des Erwerbers nach
Prüfung des Bedürfnisses ausgestellt . Die Ausstellung
erfolgt für Händler durch die zulassende Taatstel ' e für
Verbraucher durch deren Kommunalverb -and . Dieser
kann die Ausstellung der Saatkarte an andere Stellen
übertragen . Der Kommunalverband oder die Stelle ,der er die Ausstellung übertragen hat , hat der zustän¬
digen Saatstelle mitzuteilen , wieviel Saattarten ausge¬
stellt sind und über welche Mengen Saatgut .

8 6.
Der Erwerber von Saatgut hat die Saatkarte dem

Veräußerer spätestens bei Lieferung des Saatguts aus¬
zuhändigen . Wird das Saatgut mit der Eisenbahn ver¬
sandt , so hat sich der Veräußerer von der Versandsta¬
tion auf der Saatkarte die erfolgte Absendung unter
Angabe der versandten Menge und des Ortes bescheini¬
gen zu lassen , nach dem das Saatgut verfrachtet ist .
Erfolgt die Versendung nicht mit der Eisenbahn , so hat
sich der Veräußerer auf der Saatkarte den Empfang be¬
stätigen zu lassen.

Ter Veräußerer hat die Saatkarte mit der von der
Eisenbahnverwaltung ausgestellten Vescheipigung über
die Abscnüung oder mit der Empfangsbestätigung des
Erwerbers unverzüglich der Stelle , von der die Saat¬
karte ausgestellt ist , einznsendcn . Diese Stelle hat der
Saatstcllc des Bezirkes , ans dem die Lieferung erfolgt
ist , und , sofern die Lieferung in dem Bezirk einer ande¬
ren Saatstelle erfolgt ist , auch dieser Mitteilung zu
machen.

§ 7.
Die Deutsche Laudwirtschaftsgescllschaft kiat von

ihren Geschäften den zuständigen Saatstellen unverzüg¬
lich Mitteilung zu machen.

8 8.
Bei dem Verkaufe von Saatgut durch den Erzeuger

dürfen folgende Preise nicht überschritten werten :
bei Buchweizen 75 für den Doppeiz .
bei wildem Buchweizen lEifeler

Buchweizen , VockhetLekorn) 60 für den Doppelz .
bet Hirse 70 uc für den Doppelz .
bei Erbsen 75 für den Doppelz .
bei Bohnen 85 für den Doppelz .
bei Linsen 1' (! für den Doppelz .

bei Ackerbohnen 70 -« für den Dopxelz .
bei Peluschken 70 -N für Len Doppelz .
bei Gemenge der Betrag , der sich aus der Zusammen¬setzung des Gemenges und den festgesetzten Höchstpreise»für die im Gemenge enthaltenen FrEtarten ergibt .

Die Festsetzung der Preise für Wicken und Lupinenbleibt Vorbehalten .
Die Preise gelten für Barzahlung bei Empfang ;wird der Preis gestundet , so dürfen bis zu 2 vom Hun¬

dert Jahreszinsen über Reichsbankdiskont zugeschlagen
werden .

Die Preise gelten einschließlich der Beförderungs¬
kosten, soweit sie der Verkäufer übernimmt . Der Ver¬
käufer hat auf jeden Hall die Kosten der Beförderung :
bis zur Verladestelle des Ortes , von dem die Ware mit
der Bahn oder zu Wasser versandt wird , sowie die
Kosten des Einladens daselbst zu tragen .

Für leihweise Uebcrlassung der Säcke darf eine LeiH-
gebüyr von 1 Pfennig für Len Sack und Tag , gerechnet
vom Zeitpunkt der Ablieferung an der Verladestelle bis
zun : Tage des Wiedereinganges berechnet werden .
LSerden die Säcke mitverkauft , so darf der Preis 3 Mark
für IM Kilogramm Saatgut nicht übersteigen . Werde »
die Leihsäcke nicht binnen vier Wochen muh dem Zeit¬
punkt der Ablieferung an die Verladestelle dem VerkL «-
fcr zurückgelicfert , so gelten sie als zu dem im Satz 2 an¬
gegebenen Preise mitverkauft .

8 9.
Beim Umsatz im Handel <8 2) dürfen zu den im 8 8

genannten Preisen insgesamt nicht mehr als 10 vor»
Hundert zugeschlagcn werden . In diesem Zuschlag sink
etwaige Gebühren eingeschlvssen, welch « die Santstelle
zur Erfüllung ihrer Aufgaben beansprucht . Der Zrr-
schlag umfaßt insbesondere auch Kommissions -, Vermttt -
lungs - nnd ähnliche Gebühren , sowie alle Arten von
Aufwendungen , auch für Lagerung und Vorfracht bis
zur letzten Versandstation .

8 >0.
Die in den 88 8 , 9 festgesetzten Preise gelten nicht für

anerkanntes Saatgut l8 4) .
8 II

Die Lanteszentralbehörden können nwitergckendr
Vorschriften über Len Verkehr mit Saatgut erlaffen, - sie
können mit Zustimmung des Reichskanzlers abweichende .
Bestimmungen treffen .

8 l2.
Die vorstehenden Bestimmungen finden keine An¬

wendung auf Saatgut von Hülfenfrüchten . Las nach¬
weislich zum Gemüseanbau bestimmt ist . Für den Nach¬
weis verbleibt es bei den Bestimmungen des 8 10 der
Verordnung über Hnlienfrüchtc vom 28. Juni 1916 r«
der Fassung vom 14 . Dezember 1816 jReich-s-Gesetzblatt
Seite 1360) .

8 lg.
Diese Verordnung tritt mit dem 10. Januar 1917 r»

Kraft .
Berlin , den 6. Januar 1917.

Der Präsident des KriegscrnährungSamts .
von Vatocki .

Derordnrmt '.
( Bom 12. März 19 ! 7 . >

Regelung desKartoffelverbrauchs betreffe« ».
Auf G : und der Bn .- deerot - Verordnung vom 25 . S p -

tember 1915 üb r dis Errichtung von Preisprütu g stelle«
und die Persorcuugsregeliing >n der Fasiima vom 4 . Ns -
veo .ber 19 '. 5 ( RnchS - Gesetzblatt Scits 607 , 728 ) wird ver¬
ordnet , was folgt :

8 '
Für dis versorgungsbcrechtigt « Bevölke,ung wird der

zulässige Pe brauch an Kartoffeln iür den Kops und den Tagbis auf weiteres auf höchstens ein da bcs Pfund festgesetzt .
Schwerstai beiter dürien eine tägliche schlage bis zu eine ««
Pfund , Schwerurb ' tzer eine solche bis zu «inen : halbe «
Pfund erhalten

Zu der versaraungsüere d . igt n Bevölkerung i -n Sin »«
der vorstehenden Bestimm » g gehören nicht die Kartofftl -
erzeug r rebst den AugehSrioen ihrer Mvsdaft , s lange fbe
Kartoffeln <ig ner Ernte verbrauchen . Diese bürten bis auf
weiter , s für b,n Kopf und Tag höchstens ein Pfund Kar¬
toffeln eigener Ernte verwenden

8 2.
Diele Vc ordnung tr tt mit dem Tage ihrer Bertündungin Kraß

Karlsruhe , d . n 12 März 1817.
Großherzoglickies Ministerium des Innern ,

von Bodma «.
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Bekanntmachung.
(Vom 2. März 1917 .)

Höchstpreise für Klee- ««- Grassame « betr.Auf Grund des Höchstpreisgesetzes vom 4. August1914 in der Fassung vom 17. Dezember 1914 und 23.März 1916 (Reichsgesetzblatt 1914, Seite 339, 513, 1916Seite 183) werden für 50 Kilogramm Klee- und Gras¬famen bester Beschaffenheit aus der Ernte 1916 nachfol¬gende Höchstpreise festgesetzt :

Stufe I Stufe II Stufellft Stufe IV

Höchst-

Höchst-
Verkaufs¬
preis der
Händler

an Händ-

Höchst-
einkaufS -
preis der
Händler

von
Händler

zum Ver¬
lauf an

Händler
Höchst-

Verkaufs- ler zum und denn , Preis der- reiS an Bcrk .ruf EinkaufHändler
von Pro -Bcr- an Vor- von'.Aus-braucherbraucher lande duzen teu

1 . Seradella DD " '
, st" .

'
. . 55 49 44 402, Rotkiec , südefrei , nüttcleuro -

päticl, . ° . 249 225 210 2003 Weißklee, seidesrei . 182 170 160 1524 . Schwedisch Klee, seidesrei . . 180 170 1625 . Gelbktee, enthülst , seidesrei . 78 70 65 606. Wundklee . . . 192 150 170 1627. Inkarnatklee , seidesrei . . . l04 94 85 808 . Luzenie, seidesrei , überjührig :
asiatische . . 12« 112 105 97europäische . 155 147 140 1329 . Englisches und italienisches
Rmncas . 110 100 92 8610. Westerwolduchcs Raygras . 110 100 92 861. Wieseiischwmgcl . . 115 105 97 91,2 . Timoth :, seidesrei . 104 94 85 803. Knaulgras . 80 72 65 604. Schafscbw ngel . 37 32 28 255. Esparsette . 58 52 47 43
Für nachweisbar planmäßig gezüchtete Saaten so¬wie von der Deutschen LandwirtschaftKgesellschaft, denLandwirtschaftskammern und den offiziellen Saatzucht¬anstalten anerkannten Saaten gelten die festgesetztenPrcüe nicht, ebenso nicht für Verkäufe nach dem Aus¬lände.
Bei Abgabe von Mengen unter 50 Kilogr . sind dievor dem Kriege üblichen Zuschläge gestattet.Vermittlergebühren hat der Bertäufer zu tragen.Müssen sie vom Käufer bezahlt werden , so ist der Höchst¬preis um Len gleichen Betrag zu mindern .Bei Käufen in ausländischer Valuta ist die Valutaumzurechnen gemäß dem am Tage der Käufe bezw. amvorhergehenden Tage in den Zeitungen veröffentlichtenamtlichen Kurse .
Wer diese Preise überschreitet oder den sonstigen Be¬stimmungen des Höchstpreisgesetzes vom 4 . August 1914in der Fassung vom 17. Dezember 1914 und 23. März1916 (Reichsgesehblatt 1914 Seite 339, 515, 1916 Seite183) zuwiderhanöelt , wird mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafe bis zu 10 600 Mk. oder miteiner dieser Strafen bestraft.
Karlsruhe , den 2 . März 1917,

Großh. Ministerium des Innern .Der Ministerialdirektor .
Weingartner . Pfister««.
Mrokdmlnü.

( Vom 10. März 1917,)
Saaikartoffeln betreffend .

Auf Grund der Vu . deSratsverordnung vom 16 No¬vember 1916 über Saaikartoffeln ( Reichs - Gesetzblatt Seite1281 ) und des höchstpreisgesetzes vom 4 August >914 i>i derFassung vom 17 . Dezember 1914 u d vom 23 März 19 !6
(Reichs - Gesetzblatt 1914 Seite 339 , 516 und 1916 Sei e 183)wird in Ergänzung unserer Verordnung vom 24 November1916 , Säatkartoffein betreffend ( Gesetzes- und Verordnungs¬blatt Seite 343 ), verordnst , was folgt :

8 1 .
Kartoffelcrzeuger dürfen an Landwirte innerhalb ihresKommunalVerbundes Saatkartoffeln unmittelbar zur Aussaatnur im Umtausch gegen die gleiche Menge Kartoffeln absetzen.Sie sind befugt, hierbei für je einen Zentner der von ihnenabgegebenen Saatkartoffeln folgendes Aufgeld zu verlangen :bei Saatgut für SpSt ' artosfeln . . . . 1

„ „ „ mittelfrühe Kartoffeln . 3 „
„ „ „ Frühkartoffeln . . . . 4 „

8 2
Kommunalvsrbände können zwecks Abgabe an Landwirteihres Bezirks zu Saatzwecken Saatkartoff . ln bei einem Land¬wirt ihres Bezirks, ohne daß sie zur Rücklieferung von Kar¬

toffeln an diesen verpflichtet sind , erwerben und hierb i demum das Aufgeld des H 1 erhöhten Höchstpreis für Speise - -
kartvsseln bezahlen

8 3
Der Verkehr mit Saa kartofs ln , welche von einer Saat¬baustelle der Lindwiitschasrekammec stammen und von der

LandwirtschastSkammer als Saatgilt anerkannt sind , ist anumstehende Beschränkungen nicht gebunden. Ter Absatzaußerhalb des Kommunaloerbands ist nur durch Vermitt¬lung der Badi chen Landwmscbaftskammer zulässig
8 4

Das M nisterium des Innern kann in besonders ge¬lagerten Fällen Ausnahmen von dieser Verordnung gewähren.
8 5

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündungin Kraft
Karlsruhe , den 10 März 1917 .

Großh Ministerium des Innern ,
von Bodman

Die Vergebung der Eheaus steuer- reife ausder Muria -Biktoria -Stifturrg , dem sog.
Altbadische « Fonds , betr .Aus der Stiftung der höchstseligen Frau MarkgräfinMaria Vi .' toria , dem sog . AltbadischenFonds , in Baden sindgemäß der Bekanntmachung Gr . Ministeriums des Innernvom 14 Juni 1833 (Reg Bl. von 1833 S . 148 - drei Ehe-

auSsteurrpreise von je 571 42 an tugendhafte armeMädchen katholischen Bekenntnisses aus Städten oder Land¬
gemeinden der vormaligen Markgrafschaft Baden - Baden zuvergeben , die sich mit einem Manne katholischen Bekennt¬
nisses verehclicken .

Nach dcn Bestimmungen in der Stiftungsurkunde vom15. September 1778 sollen diese Ausstellergaben Mädchenzu teil werden , welche sich in der Gottesfurcht und im Ge¬horsam gegen ihre Eltern und Vorgesetzten , in den Sittenund in der Arbeitsamkeit vor anderen ouszeich - en . Dabei
sollen unter sonst gleichen Verhältnissen diejenigen vorzugs¬weise betüctsichtigt werden , welche durch vier , fünf oderwehr ftahee in dem nämlichen Dienste gestanden sind und
Zeuainsse über stamme und treue Aufführung vorlcg n.Bewerbungen um diese Aussteuerpreise ' si - d innerhalb3 Wochen unter Anschluß von Zeugnissen über Geburt , Be¬kenntnis, sittliches Wohlverhallen und treue Dienstlrft' nngenbei kern Brmenrate des Heimatsortes einzu eichen , welcherdie einpekommenen Veilcihungsgesuche innerhalb weherer14 Tage mit seinem Anträge Großh . Best- Kanne vorlegenund sich dabei auch über die Vernrögensvechältri sie der Be¬werbe . innen äußern wird .

Karlsruhe , d-' n 3 März 1917
Grösst) . Verwaltungshos .

Die Verwendung der Crträgntffe aus dem
August - Georg Armeuapothekefonds betr.

Nach höchster Entschließung aus Großh . Staatsrnini -sterium vom 3 Februar 1875 Nr . 213 sind die E - Irägnissedes Armen-Apothekefonds str Baden nach Abzug der Lastenund Verwaltungskosten dazu zu verwenden, für armekranke Personen aus den ansprnchsberechtigten Land¬orten der vormaligen Markarasschast Baden -Baden , undzwar nach de !» Willen des Stifters ohne Unterschied des Be¬
kenntnisses , die Koste» der Ausnahme in das Landesbadzu Baden zu bestreiten oder zur Bestreitung solcher KostenBeiträge zu leisten ,

Nebstdem dürfen daraus auch Unterstützungen andererA t zum Zweck der Verpflegung armer Kranker deroben bezeichnet«:« Orte gewährt werden
Gesuche um Berücksichtigung bei Verteilung der Stif -

tungscrtrcignisie für das Jahr 1917 sind innerhalb 14 Tagenbei dem Armemate der Heimatsvrte unter Anschluß einesärzt ! chen Krai kheiftzeugmffrs eiuzureichcn
Nach Umfluß dieser Frist hat der Armerrat sämtlicheBew rbun w i mit seiner Aeußerung hinsichtlich der Hilfs-bedürftigkeit und Würdigkeit der einzelnen Bittsteller der»

Vorgesetzten Bezirksamts vorzulegen.
Karlsruhe , den 3 . März I9l7 .

Grvtzh. Verwaltungshof .
Die Entziehung von Arbeitskräften aus der

Landwirtschaft durch die Industrie betr.Wir bringen zur öffentlichen Kenntnis , daß nach H 9 deS
Hi fsdienstgesspes niemand einen Hilfsdienstpfstchtigen in Be¬
schäftigung > ehme .-t dar » , der bei tiner der in Z 2 bezeich¬nten Stellung , wozu auch die Landwirtschaft gehört , be¬
schäftigt ist oder in den I tzten 2 Wochen bcschästigt gewesenist , sofern der Hilfsdienstpflichtige nicht eine Bescheinigungseines letzt n Arbei gebers ( Abkehrschein ) darüber bkibringt,.daß er die Beschäftigung mit dessen Zustimmung aufge-
gcbcn hat .

Wer dieser Vorschrift zuwider einen Hilfsdienstpflichtigembeschäftigt , macht sich nach 8 l8 des Gesetzes strafbarDurlach , den 15 . März 1917 .
Großherzogliches Bezirksamt .

Dr»ck uad Verlag von Adolf Dups in Durlach.
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